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Martin Rettenberger, Hauke Brettel, Wolfgang Retz, Reinhard Eher

Methodologischer Anspruch und qualitative Wirklichkeit: 
Die Bedeutung wissenschaftlicher Diskurse für die 
Qualitätssicherung forensischer Praxis

Beiträge

Der Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, ob aus methodolo-
gischer Sicht der forensischen Wissenschaften eine Fortführung 
der Diskussion um Mindestanforderungen für Prognosegutach-
ten angezeigt ist oder die aktuell vorliegenden Maßnahmen 
zur Qualitätssicherung als (immer noch) ausreichend einge-
stuft werden können. Dafür wird zunächst auf den Begriff der 
wissenschaftlichen Methode und dessen Umsetzung in der fo-
rensischen Praxis eingegangen. Anschließend werden (inter-)
nationale Methodendiskurse beispielhaft dargestellt, die ver-
deutlichen, wie dynamisch die Methodenentwicklung im Bereich 
kriminalprognostischen Wissens seit geraumer Zeit ist. Vor dem 
Hintergrund berufsethischer Standards, die eine am aktuellen 
Erkenntnisstand ausgerichtete diagnostische und therapeutische 
Arbeit einfordern, stellt sich in Anbetracht des fortwährenden 
Wissenszuwachses nicht die Frage, ob, sondern nur, wie Min-
destanforderungen überarbeitet werden. Es besteht die Hoff-
nung, im Zuge dieses Prozesses über die Formulierung von Min-
destanforderungen hinaus eine grundsätzliche Diskussion über 
Qualitätsstandards bei Prognosegutachten führen zu können.

Schlüsselwörter: Kriminalprognose, Prognosemethoden, Min-
destanforderungen, Qualitätsstandards

Methodological aspiration and qualitative 
reality: the relevance of scientific discourses 
for the quality assurance process of forensic 
practice in criminal prognosis

This article deals with the question whether – from a methodological 
point of view – a continuation of the discussion about minimum 
requirements for risk assessment reports is indicated or, on the other 
hand, whether the currently available standards of quality control 
can be still regarded as sufficient. Firstly, the concept of scientific 
methods and the implementation into forensic practice is discussed. 
Then we introduce some examples of (inter-)national methodologi-
cal discourses in order to illustrate the dynamics of the methodical 
developments in the field of risk assessment research. Since ethical 
standards require diagnostic and therapeutic procedures which re-
fer to the current state of knowledge, the question to be answered 
should not be »whether« but rather »how« we should revise minimal 
standards for risk assessment reports. In doing so, it may be possi-
ble to proceed from minimum requirements to a discussion about 
quality standards of risk assessment reports. 

Keywords: criminal prognosis, prediction methods, minimum re-
quirements, quality standards, Germany

Die Methodologie forensischer Praxis

Der Anspruch eines Gutachtens, das durch Experten und Ex-
pertinnen für Gerichte erstellt wird, besteht darin, der/-m 
juristischen Entscheidungsträger/-in Wissen zur Verfügung zu 
stellen, das ohne die Unterstützung des Sachverständigengut-
achtens nicht vorliegen würde (Nedopil & Müller 2012). 
Damit sollen juristische Entscheidungen auf eine wissenschaft-
lich fundierte Grundlage gestellt und mögliche Fehler vermie-
den werden. Die einschlägigen Lehrbücher zur Erstellung 
psychologischer (Westhoff & Kluck 2014) und psychia-
trischer Gutachten (Venzlaff et al. 2015) betonen aus nahe-
liegenden Gründen den wissenschaftlichen Anspruch der 
Gutachtertätigkeit. Die »Richtlinien für die Erstellung psycho-
logischer Gutachten« benennen konkret den Umstand, dass es 
sich beim Sachverständigengutachten um »eine wissenschaft-
liche Leistung [handeln sollte], die darin besteht, aufgrund 
wissenschaftlich anerkannter Methoden und Kriterien nach 
feststehenden Regeln der Gewinnung und Interpretation von 
Daten zu konkreten Fragestellungen fundierte Feststellungen 
zu treffen« (Kühne & Zuschlag 2001, 8). Für die Begutach-

tung bei Fragen der Kriminalrückfallprognose konkretisiert 
Dahle (2005, 12) die Anforderungen an ein Sachverstän-
digengutachten dahingehend, dass es einer »rational begrün-
deten, intersubjektiv überprüfbaren und möglichst auch em-
pirisch belegten Methodik folgen« sollte.

Im Zentrum der Sachverständigentätigkeit im Bereich der Kri-
minalrückfallprognose steht somit die Anwendung theore-
tischer Modelle und empirischer Erkenntnisse der Humanwis-
senschaften als Hilfestellung zur Beantwortung juristischer 
Fragen, die im Zusammenhang mit verhaltensprognostischen 
Einzelfallentscheidungen gestellt werden. Humanwissenschaft-
liche Empirie beinhaltet die theoretisch fundierte Formulierung 
von Fragestellungen und Hypothesen, die anschließend anhand 
von Ergebnissen systematischer Datensammlungen überprüft 
werden. Aus diesen Prüfprozessen folgen weiterführende In-
terpretationen für die klinisch-forensische Anwendungspraxis, 
während hingegen »Prognosen auf der bloßen Grundlage vor-
wissenschaftlicher (›klinischer‹) Erfahrung, Intuition oder spe-
kulativer Zusammenhangsvermutungen [...] dieser Aufgabe 
nicht gerecht« werden (Dahle 2005, 12).
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151Nachdem frühere Untersuchungen im Hinblick auf diese wis-
senschaftlichen Qualitätsstandards regelmäßig eklatante Män-
gel bei forensischen Sachverständigengutachten zutage för-
derten (Kunzl & Pfäfflin 2001; Nowara 1995; Pfäfflin 
1978, 2000; Haubner-MacLean & Eher 2014), ist in den 
letzten Jahren eine positive Tendenz bezüglich der Qualität von 
Prognosegutachten festzustellen (Kury & Adams 2010). Un-
ter anderem dürften hierfür die durch die einschlägigen Be-
rufsverbände implementierten Weiterbildungscurricula im 
Bereich der forensischen Sachverständigentätigkeit verantwort-
lich sein (Dahle et al. 2012; Müller & Saimeh 2012). Da-
rüber hinaus legen aktuelle empirische Daten nahe, dass diese 
positive Entwicklung auch im Zusammenhang mit der erst-
malig interdisziplinär ausgerichteten Formulierung von Min-
destanforderungen für Prognosegutachten (Boetticher et al. 
2007) steht (Wertz et al. 2018).

Mindestanforderungen und methodische Qualität

Die 2006 bzw. 2007 publizierten »Mindestanforderungen für 
Prognosegutachten« (Boetticher et al. 2007) haben die fo-
rensische Prognosepraxis nachhaltig positiv beeinflusst und 
sind heute fester Bestandteil der Grundlagenliteratur foren-
sischer Wissenschaften (z. B. Dahle 2010; Kröber 2010; 
Leygraf 2015). Das Ziel der sogenannten Mindestanforde-
rungen bestand darin, grundlegende Begutachtungsgrundsät-
ze – im Sinne von Empfehlungen – zusammenfassend darzu-
stellen, anhand derer »dem forensischen Sachverständigen die 
Erstellung von Prognosegutachten und den Verfahrensbetei-
ligten die Bewertung von deren Aussagekraft erleichtert« wer-
den sollte (Boetticher et al. 2007, 90). Neben den gesetz-
lichen Vorgaben wurden verschiedene von der Rechtsprechung 
entwickelte Grundsätze genannt sowie ein Katalog formeller 
und inhaltlicher Mindestanforderungen vorgestellt.

Aus methodischer Sicht wird bereits zu Beginn das zentrale 
Kriterium genannt: »Der Sachverständige bedient sich bei der 
Gutachtenerstattung methodischer Mittel, die dem aktuellen 
wissenschaftlichen Kenntnisstand gerecht werden.« (Boet-

ticher et al. 2007, 92) Im Abschnitt zu den inhaltlichen 
Mindestanforderungen werden Spezifizierungen vorgenom-
men, die sich unter anderem auf die idiografische, also auf den 
Einzelfall bezogene Nutzung empirischen Wissens, die Analy-
se der individuellen Biografie und Delinquenzentwicklung, die 
Bedeutung klinischer Diagnosen und die Anwendung standar-
disierter Prognoseinstrumente beziehen.

Ein Hauptkritikpunkt an der ersten Auflage der Mindestan-
forderungen bestand und besteht darin, dass – wie der Name 
»Mindestanforderungen« bereits nahelegt – sie eine notwen-
dige, aber nicht hinreichende Bedingung für ein wissenschaft-
lich fundiertes, akademischen Ansprüchen genügendes Gut-
achten darstellen. Wie Konrad (2010) im Rahmen einer 
Gutachtenanalyse – die bezeichnenderweise unter dem Titel 
»Schlechtachten trotz Einhaltung der ›Mindestanforderungen 
an Prognosegutachten‹« publiziert wurde – eindrücklich zeigt, 
kann trotz Einhaltung der Formalkriterien von Mindestanfor-
derungen ein inhaltlich mehr als zweifelhaftes Gutachten er-
stellt werden. Ein Grund dafür liegt sicher in der zum dama-
ligen Zeitpunkt vorsichtig gestellten Formulierung einzelner 
methodischer Aspekte, was zwangsläufig die Frage aufwirft, ob 
mehr als zehn Jahre später nicht weitere Konkretisierungen 

vorgenommen werden könnten, die die Wirkkraft der als Emp-
fehlungen formulierten Mindestanforderungen weiter erhöhen 
könnten.

Aktuelle Entwicklungen forensischer 
Prognosemethodik

Der vorliegende Beitrag will die Ergebnisse einer Neuauflage 
der Mindestanforderungen nicht vorwegnehmen. Es sollen im 
Folgenden kursorisch verschiedene Aspekte genannt werden, 
denen in der (inter-)nationalen Methodendiskussion um die 
Qualität von Prognosegutachten in den letzten Jahren vermehrt 
Aufmerksamkeit geschenkt wurde, um damit die Dynamik 
forensischer Prognoseforschung zu veranschaulichen. Nur 
wenn die aktuellen Erkenntnisse dieser Wissenschaftsdiskurse 
angemessen berücksichtigt werden, kann der formulierte Zweck 
der Mindestanforderungen, eine Orientierung für die Erstel-
lung und Bewertung von Prognosegutachten zu sein, auch in 
Zukunft mit mindestens der gleichen Berechtigung erfüllt 
werden.

Beispielsweise wurde in der jüngeren Vergangenheit – einerseits 
aufgrund von theoretischen Überlegungen, andererseits aber 
auch als Folge von Ergebnissen empirischer Studien aus dem 
deutschsprachigen Raum – wiederholt kritisch die Frage nach 
der Relevanz krankheits- bzw. störungsspezifischer Informatio-
nen diskutiert (Eher et al. 2016 a). In diesem Zusammenhang 
wurde auch eindrucksvoll und zum wiederholten Male die 
mangelhafte Reliabilität klinischer Diagnosen empirisch in 
Erinnerung gerufen (Mokros et al. 2018), und somit auch 
die Validität im Hinblick auf deren prognostischer Relevanz 
infrage gestellt (Eher et al. 2015, 2016 b). Als einen Weg aus 
diesem Dilemma könnte man den Vorschlag aufgreifen, eine 
differenzierte Analyse psychopathologischer Syndrome jenseits 
diagnostischer Kategorien durchzuführen mit dem Ziel, da-
durch eine Verbesserung der prognostischen Aussagen zu er-
möglichen (Philipp-Wiegmann et al. 2017; Retz & Rösler 
2010). Auch eine prominentere gutachtliche Würdigung und 
bessere interpretatorische Einordnung der Ergebnisse statis-
tisch-aktuarischer Prognoseinstrumente wäre in Anbetracht 
des rasanten Erkenntnisfortschritts (für einen Überblick über 
entsprechende Instrumente im deutschsprachigen Raum bspw. 
Rettenberger & von Franquè 2013) gerade dieser Metho-
de ebenso zu diskutieren wie die aktuellen Entwicklungen im 
Hinblick auf die systematische Erfassung und Bewertung the-
rapieinduzierter und vor allem risikorelevanter Veränderungen 
(z. B. Wong & Gordon 2006). Eine stärkere Berücksichti-
gung von Erkenntnissen der Desistance-Forschung, die nach-
drücklich auf die Bedeutung protektiver Faktoren hinweist 
(z. B. Yoon et al. 2018), könnte dazu beitragen, der immer 
wieder als einseitig kritisierten Defizit- und Risikoorientierung 
entgegenzuwirken (Dahle 2005).

Aus methodischer Sicht besonders relevant ist nach wie vor die 
Frage, wie genau das idiografische Vorgehen gestaltet sein muss, 
damit der wissenschaftliche Anspruch einerseits, und der juris-
tisch und klinisch geforderte Einzelfallbezug der Begutachtung 
andererseits in Einklang zu bringen sind. Unstrittig ist aus 
heutiger Sicht, dass auch das klinisch-idiografische Vorgehen 
einer strukturierten Methodik folgen muss, um wissenschaft-
lichen Qualitätskriterien gerecht zu werden (Rettenberger 
2018) und den vielfältigen potenziellen Fehlerquellen und 
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152 Urteilsverzerrungen der psychologischen und psychiatrischen 
Diagnostik entgegenzuwirken (Rettenberger & Eher 
2016). Studien zur Qualität von Prognosegutachten weisen 
darauf hin, dass nach wie vor längst nicht alle Gutachter und 
Gutachterinnen auf ein solches Vorgehen zurückgreifen 
(Kunzl & Pfäfflin 2001; Wertz et al. 2018). Konkrete 
Vorschläge zur Umsetzung dieser Forderung nach einem struk-
turierten, transparenten und damit intersubjektiv überprüf-
baren Vorgehen sind weiterhin sehr unterschiedlich, wenn-
gleich auch in den letzten Jahren verschiedene Vorschläge 
vorgelegt wurden, wie das klinisch-idiografische Vorgehen in 
der forensischen Praxis aussehen könnte (z. B. Craig & Ret-

tenberger 2018; Dahle & Lehmann 2013; von Franqué 

2013).

Rechtliche Veränderungen 
und ethische Verpflichtung

Neben den methodischen Weiterentwicklungen sind die um-
fassenden Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen, innerhalb derer die kriminalprognostische Sachver-
ständigenarbeit geleistet wird, ein weiteres Argument für eine 
Fortführung der Diskussion über Mindestanforderungen für 
Prognosegutachten. Als ein Beispiel sei auf die Reformbemü-
hungen der Unterbringung gemäß § 63 StGB verwiesen. Der 
vorliegende Beitrag kann dabei nicht auf die kriminalpolitische 
Diskussion über Vor- und Nachteile der reformierten Geset-
zestexte im Detail eingehen (hierfür z. B. Pfister 2017; Scha-

last & Lindemann 2015). Unbestritten ist jedoch, dass auch 
diese Gesetzesreformen zu einer erneuten Stärkung kriminal-
prognostischer Einschätzungen durch Sachverständige und 
Kliniken beitrugen. Damit es aber nicht lediglich zu einem 
quantitativen Zuwachs an Gutachten kommt (Pfäfflin 2014), 
sondern auch die intendierten Ziele – insbesondere die Ver-
ringerung der Verweildauern im Maßregelvollzug – erreicht 
werden, benötigt es wissenschaftlich fundierte Prognoseexper-
tise, die die in der Vergangenheit immer wieder kritisierte Pra-
xis repetitiver Routinegutachten zum Krankheitsstand ablösen 
(Pfister 2017).

Wie Studien zur (kriminal-)prognostischen Beurteilungen na-
helegen, führt ein Mangel oder gar Fehlen von Wissen über 
die inhärente Begrenztheit und Fehlerhaftigkeit prognostischer 
Zuschreibungen zwangsläufig zu einer Überschätzung der ei-
genen Fähigkeiten und damit in der Regel auch zu einer Über-
schätzung des tatsächlichen Risikos (Monahan 1981; Ret-

tenberger & Eher 2016; Wertz et al. 2018). Gleichzeitig 
verweisen aktuelle empirische Untersuchungen darauf, dass die 
gemeinsame Implementierung einer professionellen Risikoein-
schätzung im Sinne der Identifizierung kriminogener Bedürf-
nisse einerseits und von Risikomanagement-Maßnahmen 
andererseits zur Reduzierung von Rückfallraten bei gleichzei-
tigem vorsichtigem Abbau freiheitsbezogener Maßnahmen 
führen kann (Eher 2016). Wenn zusammenfassend der aktu-
elle Wissensstand der forensischen Prognoseforschung und 
-praxis also nahelegt, dass methodisch hochwertige Prognosen 
die Notwendigkeit freiheitsentziehender Maßnahmen reduzie-
ren können und gleichzeitig die Sicherheit der Gesellschaft 
nicht gefährden, lässt sich darin wohl auch eine ethische Ver-
pflichtung zur Sicherstellung wissenschaftlich fundierter Pro-
gnosen ableiten.

Fazit und Schlussfolgerung

Die Veröffentlichung der Mindestanforderungen für Prognose-
gutachten (Boetticher et al. 2007) hat zu einer Qualitäts-
steigerung forensischer Sachverständigentätigkeit beigetragen. 
Gleichzeitig sollte eine regelmäßige Reflexion und Revision 
methodischer Kriterien und Anforderungen akademischer Ex-
pertisen selbstverständlich sein – sie ergeben sich aus dem 
akademischen Anspruch der Sachverständigentätigkeit. Wie 
soll Wissenschaftlichkeit anders gewährleistet werden als durch 
den fachlich fundierten interdisziplinären Diskurs? In diesem 
Sinne weisen die Ergebnisse der (inter-)nationalen Prognose-
forschung auf Entwicklungen hin, deren Implementierung in 
die forensische Praxis sichergestellt werden sollte. Freilich sol-
len dabei nicht die Ergebnisse des Diskussionsprozesses zu 
Beginn schon vorweggenommen werden: Welche konkreten 
Änderungen und Überarbeitungen wirklich notwendig sein 
werden, kann erst im Zuge eines intensiven und interdiszipli-
nären Austauschs innerhalb der beteiligten Arbeitsgruppen 
beurteilt werden. Es gibt keinen Zweifel, dass Anlässe für fach-
liche Diskussionen in ausreichendem Umfang vorliegen – und 
vielleicht wird es im Rahmen dieses Prozesses gelingen, der 
Formulierung evidenzbasierter Qualitätsstandards einen Schritt 
näher zu kommen, die über einen Expertenkonsens für Min-
destanforderungen hinausgehen.
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